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Rotordurchmesser:  175 m 

Leistung:  6,8 MW 

 
Tabelle 1: Standort der WKA entsprechend UTM-Koordinaten, Zone 33 

Bezeichnung der WKA Gemarkung Flur Flurstücke 
Koordinaten 

Ostwert Nordwert 

WEA 01 Möglenz 4 237/54 33385334 5704578 

WEA 02 Möglenz 3 172/60 33384146 5704253 

WEA 03 Möglenz 5 323, 325,327 33383975 5703831 

WEA 04 Möglenz 4 23 33384745 5703445 

 

 

III. Antragsunterlagen 
 

Dieser Entscheidung liegt ein Schnellhefter Antragsunterlagen zugrunde. 
 

 

IV. Voraussetzungen und Vorbehalte (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 der 9. BImSchV) 
 

1. Allgemein 
 

1.1 Dieser Vorbescheid wird unwirksam, wenn die Antragstellerin nicht innerhalb von zwei Jahren nach 

Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung beantragt; die Frist kann auf Antrag bis auf vier Jahre 

verlängert werden (§ 9 Abs. 2 BImSchG). 

 

1.2 Dieser Vorbescheid berechtigt nicht zur Errichtung und/oder zum Betrieb des Vorhabens oder von 

Teilen desselbigen. 

 

1.3 Dieser Vorbescheid umfasst keine vorläufige Gesamtbeurteilung des Vorhabens 

(§ 9 Abs. 1a Satz 1 BImSchG). 

 

1.4 Dieser Vorbescheid entfaltet keine rangsichernde Wirkung im Rahmen des Prioritätsprinzips (vgl. 

BT-Drs. 20/7502, S.20).  

 

 

V. Begründung 
 

1. Verfahrensablauf 
 

Die Antragstellerin beabsichtigt, in 04931 Möglenz vier Windenergieanlagen vom Typ Nordex N175-6.X 

durch den gleichzeitigen Rückbau einer Bestands-WEA zu errichten und zu betreiben (Repowering). 

 

Mit Antrag vom 15.09.2025 (Posteingang LfU: 26.09.2025) beantragte die Antragstellerin hierzu zunächst 

einen Vorbescheid nach § 9 Abs. 1a BImSchG zur Klärung der folgenden Fragen:  
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1. „Berührt das Vorhaben die Grundzüge der Planung (§ 245e Abs. 3 BauGB i. d. F. vom 20.07.2022 i. V. m 

§ 16b Abs. 2 S. 1, S. 2 BImSchG i. d. F. vom 03.07.2024?)“ 
 

2. „Stehen dem Vorhaben nach § 16b Abs. 1, Abs. 2 BImSchG i. d. F. vom 03.07.2024 Festlegungen der Re-

gionalplanung oder die örtliche Bauleitplanung entgegen?“ 
 

Folgende Behörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, wurden mit Schreiben vom 

07.01.2026 zur Abgabe einer fachlichen Stellungnahme bis zum 09.02.2026 aufgefordert: 

 

− Verbandsgemeinde Liebenwerda, 

− Landkreis Elbe-Elster, 

− Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald, 

− Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg. 

 

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung und Flurneuordnung (LELF) wurde über den Antrag hinsichtlich 

einer Betroffenheit von Bodenordnungs- und Flurbereinigungsverfahren informiert. 

Die Antragstellerin wurde zeitgleich über die eingeleitete Behördenbeteiligung unterrichtet. 
 

Die Verbandsgemeinde Liebenwerda erteilte mit Datum vom 04.02.2026 zum beantragten Vorhaben ihr 

Einvernehmen nach § 36 BauGB. 

 

Die letzte abschließende Fachstellungnahme des Landkreises Elbe-Elster ging am 10.02.2026 im LfU ein.  

 

 

2. Rechtliche Würdigung 
 

Nach § 9 Abs. 1a BImSchG soll bei Windkraftanlagen, für die noch kein Antrag auf Genehmigung gestellt ist, 

auf Antrag des Vorhabenträgers durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvoraussetzungen ent-

schieden werden, sofern ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids besteht. 

 

2.1 Sachentscheidungsvoraussetzungen / Verfahrensfragen 
 

Immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Windenergieanlage 

 

Nach § 16b Abs. 1 BImSchG müssen bei der Modernisierung von WKA auf Antrag des Vorhabenträgers im 
Rahmen des Änderungsgenehmigungsverfahrens nur Anforderungen geprüft werden, soweit durch das 
Repowering im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand unter Berücksichtigung der auszutauschenden An-
lage nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden und diese für die Prüfung nach § 6 BImSchG erheblich 
sein können. 
 

Die Anlagen, die einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, sind in der Vierten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-

lagen – 4. BImSchV) genannt.  
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Die beantragten WKA sind mit einer Gesamthöhe von über 50 m der Nr. 1.6.2 mit V in Spalte c des Anhangs 1 

zur 4. BImSchV zuzuordnen. Sie bedürfen als solche einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und 

unterfallen somit zugleich dem Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1a BImSchG. 

 

Kein Genehmigungsantrag gestellt 

 

Für das Vorhaben ist – wie vom Wortlaut des § 9 Abs. 1a Satz 1 BImSchG vorausgesetzt – noch kein Geneh-

migungsantrag bei der Genehmigungsbehörde anhängig. 

 

Nichterforderlichkeit einer vorläufigen Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

Nach § 9 Abs. 1a Satz 2 BImSchG ist für den Anwendungsbereich des § 9 Abs. 1a BImSchG unterfallende 

Vorhaben abweichend von § 29 Abs. 1 UVPG keine vorläufige Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufüh-

ren. 

 

Verfahrensart 

 

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 4. BImSchV war für das beantragte Vorhaben ein vereinfachtes immissions-

schutzrechtliches Vorbescheidsverfahren nach § 19 BImSchG durchzuführen.  

 

Zuständigkeit des LfU 

 

Gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschut-

zes (Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung – ImSchZV) ist das Landesamt für Umwelt zuständige Ge-

nehmigungsbehörde. Die Bearbeitung des Antrages erfolgte im Referat T12 Genehmigungsverfahrensstelle 

Süd der Abteilung Technischer Umweltschutz 1 Genehmigungen/Grundlagen. 

 

2.2 Materielle Sachentscheidung 
 

Vorliegen der Genehmigungsvoraussetzungen entsprechend der Vorbescheidsfragen 

 

Der Vorbescheid war zu erteilen, da die zur Feststellung mittels Vorbescheids beantragten Genehmigungs-

voraussetzungen vorliegen. 

 

Gegenstand eines Vorbescheids nach § 9 Abs. 1a BImSchG kann jede für die immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung relevante Frage sein, die im Vorgriff auf diese rechtlich oder tatsächlich geklärt werden kann. 

Hierunter fallen auch die von der Antragstellerin im Wege eines Vorbescheids beantragten Feststellungen, 

ob dem Vorhaben nach § 16b Abs. 1, Abs. 2 BImSchG Festlegungen der Regionalplanung oder die örtliche 

Bauleitplanung in der Fassung vom 03.07.2024 entgegenstehen und ob durch das Vorhaben die Grundzüge 

der Planung (§ 245e Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 20.07.2022 i. V. m. § 16b Abs. 2 S. 2 BImSchG in der 

Fassung vom 03.07.2024) berührt sind. 

 

Die Prüfung des Antrags hat ergeben, dass durch das Vorhaben weder die Grundzüge der Planung berührt sind 

noch dass dem Vorhaben Festlegungen der Regionalplanung oder die örtliche Bauleitplanung entgegenstehen. 

 

Gem. § 245e Abs. 1 BauGB gilt für Vorhaben außerhalb einer bestehenden Konzentrationsȵächenplanung 
Ausschlusswirkung gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. 
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Die Standorte der vier gegenständlichen Windenergieanlagen beȴnden sich im bauplanungsrechtlichen Au-
ßenbereich in der Gemarkung Möglenz der Stadt Bad Liebenwerda der Verbandsgemeinde Liebenwerda. 
Die betro΍enen Flurstücke der Vorhabenkulisse sind innerhalb des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad 
Liebenwerda als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen. 
Da die Anlagen innerhalb des 2H-Abstandes liegen, steht ihnen als Repoweringvorhaben nach 
§ 245e Abs. 3 BauGB der Flächennutzungsplan in Ausnahme zur Regelrechtsfolge des § 245e Abs. 1 BauGB 
nicht entgegen. 
 

Der Vorhabenstandort liegt weiterhin in der Regionalplanungsregion Lausitz-Spreewald. Für diese Planungs-
region ist zwar noch keine Ausweisung von Windenergiegebieten i. S. d. WindBG erfolgt, eine entsprechende 
Planung beȴndet sich derzeit jedoch in Aufstellung. Gemessen an dieser in Aufstellung beȴndlichen Planung 
liegt das antragsgegenständliche Vorhaben außerhalb der auszuweisen beabsichtigten zukünftigen Wind-
energiegebiete. Damit entfällt die Entprivilegierung nach § 249 Abs. 2 BauGB als gesetzliche Folge des In-
krafttretens einer hinreichenden Windenergieplanung nach dem WindBG auf Ebene der Regionalplanung. 
Die Rückausnahme für Repowering-Vorhaben ist in § 245e Abs. 3 BauGB geregelt. 
Das gegenständliche Vorhaben erfüllt die Voraussetzung zum Repowering. Zum einen sollen vier Altanlagen 
vollständig durch neue ersetzt werden, zum anderen wird mit 532 m (WEA Rep. 01), 267 m (WEA Rep. 02), 
64 m (WEA Rep. 03) und 497 m (WEA Rep. 04) der maximal zulässige Abstand von 2H (2H = 533 m) zu den 
jeweils zu repowernden Altanlagen nicht überschreiten. 
Insofern stehen dem Vorhaben weder Festlegungen der Regionalplanung oder die örtliche Bauleitplanung 
entgegen. 
 

Hinsichtlich des Berührens der Grundzüge der Planung lässt sich durch den Verweis auf 

§ 245e Abs. 3 BauGB die Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Konzentrationsflächenplanung auf Ebene des 

FNPs ableiten. Ein Berühren der Grundzüge der Planung durch das gegenständliche Vorhaben werden we-

der durch die Gemeinde noch den Landkreis Elbe-Elster gesehen, noch ist es dem LfU ersichtlich. 

 

Somit sind die Genehmigungsvoraussetzungen für die Erteilung des Vorbescheids nach 

§ 9 Abs. 1a BImSchG gegeben. 

 

Kein vorläufiges Gesamturteil erforderlich 

 

Im Unterschied zu § 9 Abs. 1 BImSchG ist für die Erteilung eines Vorbescheids nach § 9 Abs. 1a BImSchG 

nicht erforderlich, dass die Auswirkungen „[…] der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden können […]“. 
Das Nichtentgegenstehen von unüberwindlichen Genehmigungshindernissen i. S. e. vorläufigen positiven 

Gesamturteils zur potenziellen Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens war an dieser Stelle daher nicht zu 

prüfen. 

 

Berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbescheids 

 

Die Erteilung eines Vorbescheids setzt ein berechtigtes Interesse des Vorhabenträgers voraus, das jedoch 

nicht die Qualität eines überwiegenden Interesses erreichen muss (vgl. Jarass, BImSchG, 14. Auflage 2022, 

§ 9 Rn. 9). Ein berechtigtes Interesse des Vorhabenträgers ist dabei regelmäßig bereits in einer Verringerung 

des Investitionsrisikos durch die bindende Vorabklärung wesentlicher genehmigungsrechtlicher Zulas-

sungsfragen in einem gestuften Verfahren mittels Vorbescheids zu erblicken (OVG Lüneburg, Urt. v. 

22.11.2012, Az.: 12 LB 64/11, NJOZ 2013, 653). 

 







Seite 9 von 10 

 

 

VI. Hinweis 
 

Gemäß § 9 Abs.  3 i. V. m. § 21 BImSchG besteht die Möglichkeit des Widerrufs der Entscheidung. 

 

 

VII. Rechtsquellen 
 

Diese Entscheidung beruht insbesondere auf der Grundlage der nachstehenden Gesetze, Rechtsverordnungen und 

Vorschriften: 

 

Immissionsschutz 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 

 

- Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I 
S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355) 

 

- Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Geneh-
migungsverfahren – 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) 

 

Baurecht 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 348) 
 

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. 
I/18 Nr. 39), zuletzt geändert durch Gesetz 28. September 2023 (GVBl. I/23 Nr. 18) 

 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176) 

 

Sonstige 

- Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes (Immissionsschutzzu-
ständigkeitsverordnung – ImSchZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2008 (GVBl.II/08, [Nr. 
08], S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. Juli 2022 (GVBl. I Nr. 49) 

 

- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 
102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. I Nr. 236) 

 

- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GVBl. I Nr. 8) 
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- 	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. 1 S. 686), 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Januar 2026 (BGBl. 1 Nr. 9) 

- 	Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg) vom 7. Juli 2009 (GVBI.I/09, [Nr. 11], S. 246), zuletzt 

geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBI. 1 Nr. 9) 

Verordnung zur Erhebung von Verwaltungsgebühren für den Bereich Umwelt (Gebührenordnung Umwelt -
GebOUmwelt) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 2011 (GVBI. 11 Nr. 77), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. April 2025 (GVBI. 11 Nr. 31) 

Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (Brandenburgische Kosten-
ordnung _ BbgKostO) vom 2. September 2013 (GVBI. 11 Nr. 64), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 15. September 2025 (GVBI. 11 Nr. 70) 

Verordnung über die Gebühren in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten im Land Brandenburg (Branden-
burgische Baugebührenordnung - BbgBauGebO) vom 20. August 2009 (GVBI.11/09, [Nr. 28], S. 562), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. November 2025 (GVBI. 11 Nr. 90)  

VIII. 	Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für 

Umwelt mit Sitz in Potsdam erhoben werden. 

Gemäß § 63 Abs. 1 BlmSchG hat der Widerspruch eines Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage 

an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung. Der Widerspruch ist 

binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BlmSchG, dass der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

des Widerspruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr 

als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats 

nach der Zustellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-

stellt und begründet werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrap, 

Lilli D4browski 	 ✓ O~n  28 	A,E~  
snit  fürt~~` 

Anlage; 	- Gebührenberechüng des Landkreises Elbe-Elster 




